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Der Mantelerlass
oder das Bundesgesetz über eine sichere 

Stromversorgung mit erneuerbaren 

Energien:

Was gibt’s Neues für die Photovoltaik?
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Worum geht’s im Mantelerlass?
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Stärkung der 
Versorgungssicherheit

Beschleunigter Ausbau 
der Erneuerbaren
(Netto-Null-Ziel)

Stärkung der 
Energieeffzienz

Systemintegration 
dezentraler 

Energiequellen, 
Innovation Netze 



Warum «Mantelerlass»? 

• Mantelerlass: Änderungen von vier Bundesgesetzen: 

• Stromversorgungsgesetz StromVG

• Energiegesetz EnG

• Raumplanungsgesetz

• Waldgesetz 

• Nach 2 Jahren Beratung am 29. Sept vom Parlament 
angenommen. 

• Inkrafttreten der Gesetzesänderungen am 1. Januar 2025  
(vorbehaltlich Referendum). 

• Verordnung ab Februar in Vernehmlassung.

Link zum Mantelerlass: https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/2301/de#fn-d8e1313
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https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/2301/de#fn-d8e1313


• Ausbauziele

• Vergütungsmodelle

• Solarpflicht

• Netzverstärkungen

• Virtuelle ZEV & Lokale Energiegemeinschaften LEG
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Was gibt’s Neues für die Photovoltaik?



Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Produktion

Betrifft EnG Art. 2, StromVG Art. 9a

EnG Art. 2: 

• Ausbau-Zielwert 2035: 35 TWh, 2050: 45 TWh ohne Wasserkraft

• Status Ende 2023 ca. 5 TWh PV

• Bundesrat wird dafür Zwischenziele für die einzelnen Technologien 
festlegen.

• StromVG 9a: Zubau für den Winter im Umfang von 6 TWh, in erster Linie 
durch Speicherwasserkraft, Solar- und Windkraft von nationalem 
Interesse.
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Photovoltaik – Übersicht Vergütungsmodelle
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bis 150 kWp Ab 150 kWp bis 3000 kWp

Eigenverbrauch Mit oder ohne Mit Ohne

Bestehende Anlagen
Vergütung durch VNB, 

gemittelter Marktpreis pro 
Quartal, 

nach unten begrenzt durch 
eine vom Bundesrat 

bestimmte 
Minimalvergütung

«orientiert an der Amortisation 
von Referenzanlagen über ihre 

Lebensdauer“ (Art 15) 

+ EIV

Vergütung durch den VNB, minimal zum Marktpreis, 

keine Minimalvergütung (Art 15)
+EIV

Neue Anlagen 
(oder erhebliche 
Erweiterung oder 
Erneuerung 
bestehender Anlagen
-> d.h. alle 
Inbetriebnahmen ab 
Inkrafttreten)

Vergütung durch 
den VNB, minimal 
zum Marktpreis, 

keine 
Minimalvergütung 

(Art 15)
+EIV

Wahl 1:
Vergütung 
durch den 

VNB, minimal 
zum 

Marktpreis 
keine 

Minimalver-
gütung (Art 15)

+HEIV

Wahl 2: 
Teilnahme 
gleitende 

Marktprämie, 

Vergütungssatz 
„orientiert an den 
Gestehungskosten 

“(Art 29) *
Keine EIV

* Teilnahme gleitende Marktprämie (Art 29): bei PV können Versteigerungen durchgeführt werden; EIV kann nicht 
gleichzeitig beansprucht werden; übersteigt Marktpreis den Vergütungssatz, steht übersteigender Teil dem 
Netzuschlagsfond zu; von Dezember bis März können 10 bis 40% des Überschusses einbehalten werden 
(Winterbonus); die Vergütung erfolgt nur solange Mittel zur Verfügung stehen.



Photovoltaik – Neuanlagen ab 150 kW ohne Eigenverbrauch
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• Wahlmöglichkeit:

• HEIV (mittels Auktion) und Marktpreis ohne Minimum oder

• gleitende Marktprämie, ausgestaltet als CfD mit 
Direktvermarktung

• Teilweise Teilnahme: eine Anlage kann aufgesplittet werden in eine 
kleine mit Eigenverbrauch und eine grosse ohne (ab 150 kWp)

• für die gleitende Marktprämie gilt:

• Referenz-Vergütungssatz gemäss EnG Art. 29e: kann 
unterschiedlich, je nach Anlagetyp ausfallen, wird einmalig 
festgelegt.

• PV: ab einer bestimmten Leistung kann der Vergütungssatz mittels 
Auktionen festgelegt werden, Auktionen können separat für 
unterschiedliche Anlagekategorien durchgeführt werden



Photovoltaik – Solarpflicht (EnG 45a,b)
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• Solarpflicht (PV oder Thermie) für alle neuen Gebäude mit 
anrechenbaren Gebäudefläche > 300 m2

• Betrifft Fassade und/oder Dach 

• Die kantonale Gesetzgebung kann Ausnahmen vorsehen

• Infrastrukturanlagen des Bundes und der bundesnahen Betriebe (EnG
Art. 45b): geeignete Flächen sind solaraktiv auszurüsten. Oberflächen, 
welche nicht genutzt werden, sind privaten Dritten zur Nutzung zur 
Verfügung zu stellen. 



Erzeugungsbedingte Verstärkungen  von Netz und 
Anschlussleitungen (Strom VG Art. 15b)
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• Erzeugungsbedingte Verstärkungen: Kosten für notwendige 
Netzverstärkungen sind anrechenbare Netzkosten des VNB

• Wird Netzverstärkung benötigt, werden diese von Swissgrid vergütet.

• Verstärkungen auf NE7: Auf Antrag pauschale Abgeltung an den VNB für 
den generellen Bedarf an Netzverstärkungen, unabhängig von einer 
effektiven Realisierung.

• Anschlussleitungen von der Parzellengrenze bis zum 
Netzanschlusspunkt: als Kosten des Übertragungsnetzes anrechenbar, 
falls Anschlussleistung über 50 kW. Der Bundesrat kann Maximum pro 
kW festlegen, verbleibende Netzverstärkungskosten trägt Produzent.



Virtueller ZEV 
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Folie vom BFE (Graphik: Jürg Grossen)

Zwei Aspekte des virtuellen ZEV 

• Anschlussleitungen (private 

finanzierte Teile des Verteilnetzes) 

neu für Eigenverbrauch nutzbar

• VNB Zähler («Z») dürfen für ZEV als 

virtuelle Schnittstelle zum VNB 

dienen 

→ kein neuer VNB Zähler bei ZEV 

Gründung nötig
Verteilkabine



11

Lokale Energiegemeinschaften LEG (Strom VG Art. 17d)

• Freier Stromhandel 

innerhalb der LEG 

möglich

• Reduzierte Netztarife für 

LEG (bis -60%)

• Voraussetzungen:

Gleiches Netzgebiet, 

intelligente 

Messsysteme, 

Mindestleistung EE-

Anlage, max. 

Gemeindegebiet 

• Teilnehmer LEG bleiben 

VNB EndkundenFolie vom BFE (Graphik: Jürg Grossen)
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Und Weiteres in Kürze

• Kein Netznutzungsentgelt für Batteriespeicher (StromVG 14a)

• Keine Liberalisierung des Messwesens, weiterhin VNB zuständig, ZEV, 
LEG und Speicher haben Anspruch auf intelligentes Messwesen.

• VNB können Flexibilität netzdienlich nutzen -> können PV abregeln 
oder nutzen bei Gefährdung des sicheren Netzbetriebs.
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Und jetzt?

• Ungewissheit bis Verordnung verabschiedet ist 
(Q3 2024)

• Sollen Anlagen, die im 2024 gebaut werden 
könnten, auf 2025 verschoben werden?

• Netzverstärkung bezahlt ab 2025 Swissgrid

• Anlagen >150kWp mit Gleitender Marktprämie 
ab 2025

• …..

• Oder keine Sorgen machen und einfach bauen…?
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Anhang



Photovoltaik – Einmalvergütung KLEIV, GREIV, HEIV
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• an dem System der Einmalvergütungen ändert sich nichts

• nimmt eine Anlage an der gleitenden Marktprämie teil, so ist keine Einmalvergütung möglich

Quelle: https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/foerderung/erneuerbare-energien/einmalverguetung.html

https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/foerderung/erneuerbare-energien/einmalverguetung.html
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